
 Vereinte Nationen A/RES/56/14 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint nach eingehender Abstimmung aller Sprachfassungen und redaktioneller Überarbeitung im Offiziellen 
Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats. 

 Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
21. Dezember 2001 

Sechsundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 64 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/56/526)] 

  56/14. Objektive Informationen über militärische Angelegenheiten, 
einschließlich der Transparenz der Militärausgaben 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. Dezember 1998 und 54/43 vom 
1. Dezember 1999 betreffend objektive Informationen über militärische Angelegenheiten, 
einschließlich der Transparenz der Militärausgaben, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 12. Dezember 1980, mit der 
das standardisierte Berichterstattungssystem der Vereinten Nationen über Militärausgaben 
eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. Dezember 1993, 49/66 vom 
15. Dezember 1994, 51/38 vom 10. Dezember 1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit 
denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an diesem System zu beteiligen, sowie 
ihre Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen 
betreffend objektive Informationen über militärische Angelegenheiten befürwortet und die 
Mitgliedstaaten gebeten wurden, dem Generalsekretär sachdienliche Informationen bezüg-
lich deren Umsetzung vorzulegen, 

 feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, die verschiedenen geografi-
schen Regionen angehören, einzelstaatliche Berichte über ihre Militärausgaben und über die 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über militärische Angele-
genheiten vorgelegt haben, 

 überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Beziehungen eine solide Grund-
lage für die Förderung weiterer Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angele-
genheiten bildet, 

 sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Angelegenheiten ein wesentlicher 
Bestandteil des Aufbaus eines weltweiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und 
dass ein besserer Fluss objektiver Informationen über militärische Angelegenheiten 
internationale Spannungen abbauen helfen kann und daher einen wichtigen Beitrag zur 
Konfliktprävention darstellt, 

 in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B eingesetzten standardisier-
ten Berichterstattungssystems als wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz in 
militärischen Angelegenheiten, 
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 in dem Bewusstsein, dass das standardisierte Berichterstattungssystem durch eine brei-
tere Beteiligung der Mitgliedstaaten gestärkt würde, 

 daher mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs1 über Mittel und Wege 
zur Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglichkeiten zur Stärkung und 
Erweiterung der Beteiligung an dem standardisierten Berichterstattungssystem, 

 unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive 
Informationen über militärische Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behand-
lung empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des standardisierten Berichterstat-
tungssystems, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere Regionalorganisationen un-
ternommen haben, um die Transparenz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den 
standardisierten jährlichen Austausch von sachdienlichen Informationen zwischen ihren 
Mitgliedstaaten, 

 1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär jährlich bis zum 30. April 
über ihre Militärausgaben in dem letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten 
verfügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer Resolution 35/142 B empfoh-
lene Berichterstattungsinstrument oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzu-
ziehen, das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichterstattung über Militärausgaben 
an andere internationale oder regionale Organisationen ausgearbeitet wurde, und regt in 
diesem Zusammenhang an, dass Mitgliedstaaten, die keine Informationen zu übermitteln 
haben, einen Bericht mit dem Vermerk "Keine" vorlegen; 

 2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen 
über militärische Angelegenheiten allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Be-
rücksichtigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen Gegebenheiten einer 
Region sowie auf der Grundlage von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der 
betreffenden Region; 

 3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und Regionalorganisationen, 
die Transparenz der Militärausgaben zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Bericht-
erstattungssysteme besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Eigenheiten einer jeden Re-
gion, und die Möglichkeit des Austausches von Informationen mit den Vereinten Nationen 
zu erwägen; 

 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs betreffend objektive In-
formationen über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben2; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfügbaren Mittel 

 a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes Jahr eine Verbalnote zu sen-
den, in der um die Vorlage von Daten für das Berichterstattungssystem gebeten wird und die 
auch Anleitungen für die formale Gestaltung und sonstige Anleitungen enthält, und in den 
dafür in Betracht kommenden Medien der Vereinten Nationen rechtzeitig die Frist für die 
Übermittlung der Daten über Militärausgaben zu veröffentlichen; 

_______________ 
1 A/54/298. 
2 A/56/267. 
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 b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte über Militärausgaben jährlich 
zu verteilen; 

 c) die Konsultationen mit den zuständigen internationalen Organen weiterzufüh-
ren, um festzustellen, inwieweit das derzeitige Instrumentarium anpassungsbedürftig ist, da-
mit eine breitere Beteiligung erreicht wird, und auf Grund der Ergebnisse dieser Konsulta-
tionen und unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen 
über erforderliche Veränderungen des Inhalts und der Struktur des standardisierten Bericht-
erstattungssystems abzugeben; 

 d) den zuständigen internationalen Organen und Organisationen nahe zu legen, die 
Transparenz der Militärausgaben zu fördern und mit diesen Organen und Organisationen 
Konsultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft werden soll, wie zu erreichen ist, 
dass sich die internationalen und regionalen Berichterstattungssysteme besser ergänzen und 
dass zwischen diesen Organen und den Vereinten Nationen entsprechende Informationen 
ausgetauscht werden; 

 e) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in 
Afrika, in Asien und im Pazifik sowie in Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, 
den Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweiterung ihrer Kenntnisse über 
das standardisierte Berichterstattungssystem behilflich zu sein; 

 f) internationale und regionale/subregionale Symposien und Schulungsseminare 
zu fördern, um den Zweck des standardisierten Berichterstattungssystems zu erläutern und 
geeignete fachliche Anleitung zu geben; 

 g) über die auf solchen Symposien und Schulungsseminaren gewonnenen Erfah-
rungen zu berichten; 

 6. legt den Mitgliedstaaten nahe, 

 a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit dem standardisierten Bericht-
erstattungssystem und die Gründe, aus denen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt 
haben, zu informieren; 

 b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung durch die Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel und 
Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem standardisierten Berichter-
stattungssystem mitzuteilen, so auch über notwendige Änderungen seines Inhalts und seiner 
Struktur; 

 7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über militärische Angelegen-
heiten, einschließlich der Transparenz der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

68. Plenarsitzung 
29. November 2001 

  

  


